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(54) MITNEHMER FÜR EINE WASCHMASCHINE UND WASCHMASCHINE MIT MITNEHMER

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mitneh-
mer für eine Waschmaschine (1), der zumindest eine
Aufnahmevorrichtung (5) zur Aufnahme von Wäschebe-
handlungsmittel aufweist. Der Mitnehmer ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Aufnahmevorrichtung (5) einen
Grundköper (51) in dem Mitnehmer (4) aufweist, der
Grundkörper (51) zumindest einen Teil eines Aufnahme-
raumes (50) für mindestens eine Einmaldosierkapsel bil-

det, der Grundkörper (51) eine Höhe aufweist, die gerin-
ger ist als die Höhe des Mitnehmers (4), der Grundkörper
(51) wasserdurchlässig ist und zumindest ein Teil der
Aufnahmevorrichtung (5) beweglich an dem Mitnehmer
(4) gelagert ist. Zudem betrifft die Erfindung eine Wasch-
maschine (1) mit mindestens einem solchen Mitnehmer
(4).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mitnehmer für eine
Waschmaschine und eine Waschmaschine mit mindes-
tens einem Mitnehmer.
[0002] Auf dem Markt von Haushaltsgeräten, insbe-
sondere bei Waschmaschinen haben sich sogenannte
Einmaldosierkapsel etabliert, die als Pods, das heißt
Kapseln oder Hülsen bezeichnet werden. Pods werden
auch als bezeichnet. Bei einer Waschmaschine werden
diese zusammen mit der Wäsche appliziert. Pods sind
dabei kleine, mit einer abgestimmten Menge an Flüssig-
waschmittel gefüllte Beutel aus einer Folie, die nach de-
finierter Zeit wasserlöslich ist. Die Pods werden auch als
Caps, Duo-Caps oder Waschmitteltabs bezeichnet.
[0003] Die Formen dieser Single Unit Dose (SUD -
Menge an Waschmittel für genau eine Wäsche dosier-
bar) variieren von Flüssigwaschmittel in Folie gekapselt
über Komponenten von Flüssigwaschmitteln separat in
Folie gekapselt zu Flüssigwaschmittel und Pulverwasch-
mittel separat in Folie gekapselt. Ihre Wirkung entfalten
die Waschmittel nach Auflösung der Folie und gegebe-
nenfalls Vermischen von Komponenten beziehungswei-
se nach zeitversetztem Auflösen von Waschmittelkom-
ponenten und/oder Pulverwaschmittel direkt in der be-
netzten Wäsche. Im Fall von Pulverwaschmittel kann ver-
hindert werden, dass unaufgelöstes Waschmittel auf teil-
befeuchtete Wäsche trifft, was zu Entfärbungen führen
kann. Ein weiterer Vorteil ist die Verhinderung von
Waschmittelverlusten in den Wasserwegen der Wasch-
maschine.
[0004] Die hohe Akzeptanz von Einmaldosierwasch-
mittelkapseln ist unter anderem durch die komplizierten
Dosiervorschriften, die in der Europäischen Union ge-
setzlich vorgeschrieben sind, und die Unsicherheit der
Kunden, die korrekte Dosierung nach Wäschemenge,
Wasserhärte, Verschmutzungsgrad zu wählen entstan-
den und wird als bequem empfunden. Es kommt typi-
scherweise nicht zu Unterdosierung im Haushalt bei her-
kömmlichen Waschmitteln. Überdosierung aus Unsi-
cherheit ist üblich und führt zu erhöhter Schaumbildung.
Auch wenn die Einheitsdosierung mit Pods dieses Pro-
blem nicht vollständig löst, nimmt die Wahrscheinlichkeit
der permanenten Überdosierung mit Pods tendenziell
ab.
[0005] Die Verwendung von Pods ist jedoch in Front-
ladern nicht unproblematisch, denn diese fallen oder
springen häufig von der Wäsche auf die Manschette und
verbleiben dort, wo sich die Folie aufgrund mangelhafter
Befeuchtung oftmals nicht vollständig auflösen kann.
Dies tritt im Haushalt mit zu 70% Wahrscheinlichkeit wäh-
rend der Wäsche auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich
das Pod nicht auflöst, ist umso größer je kürzer das
Waschprogramm und damit die Dauer der Wasserein-
wirkung ist. Der zeitgemäße Kundenwunsch nach kür-
zeren Waschprogrammen erhöht folglich die Relevanz,
hier eine Lösung für dieses Dilemma zu finden und auf
dem Markt einzuführen.

[0006] Aus dem Stand der Technik ist bereits das die
Verwendung eines Mitnehmers einer Waschmaschine
zum Dosieren von Waschmittel und Pflegemittel be-
kannt. Eine solche Verwendung ist beispielsweise in der
WO 2007/063368 A1 offenbart. Der Mitnehmer ist hohl
ausgestaltet und dessen gesamter Innenraum ist in zwei
Kammern aufgeteilt, wobei eine Kammer zur Aufnahme
von Waschmittel und eine Kammer zur Aufnahme von
Pflegemittel dient. An dem Mitnehmer sind im unteren
Bereich Öffnungen an den Seitenwänden vorgesehen,
über die das Waschmittel und das Pflegemittel aus dem
Mitnehmer austreten können. Zudem ist in jeder Kammer
in der Oberseite des Mitnehmers eine Öffnung vorgese-
hen, die mit einer Klappe verschlossen sein kann, und
über die Waschmittel und Pflegemittel in die entspre-
chende Kammer des Mitnehmers eingebracht werden
kann. Zur Ausgabe von Pflegemittel zu einem zu der
Waschmittelabgabe versetzten Zeitpunkt kann auf dem
Boden des Mitnehmers eine auf einer Feder gelagerte
Masse vorgesehen sein. Diese verschließt bei einer ge-
ringen Drehzahl der Waschtrommel eine Öffnung in einer
Zwischenwand in dem Mitnehmer. Bei höherer Drehzahl
wird die Masse gegen die Federkraft gedrückt und gibt
dadurch die Öffnung in der Zwischenwand frei, wodurch
das Pflegemittel zu den Öffnungen in den Seitenwänden
gelangen kann und damit aus dem Mitnehmer austreten
kann.
[0007] Ein Nachteil, den dieser Mitnehmer aufweist,
besteht darin, dass dieser nicht für die Verwendung von
Pods geeignet ist. Insbesondere erstreckt sich die Kam-
mer, bei der in der Oberseite eine Öffnung und an den
Seitenwänden im unteren Bereich weitere Öffnungen
vorgesehen sind, im Wesentlichen über die gesamte Hö-
he des Mitnehmers erstreckt. Daher kann ein Pod, sofern
dieser über die obere Öffnung eingebracht werden kann,
aufschwimmen. Hierdurch kann ein ausreichendes Be-
netzen des Pods mit Wasser, was zum Auflösen der Folie
notwendig ist, insbesondere bei geringem Wasserstand
nicht gewährleistet werden. Zum anderen kann bei der
Kammer, die durch eine Zwischenwand und eine Masse
abgeschlossen ist, kein Wasser in die Kammer eintreten
und ein darin eingelegtes Pod kann daher nicht aufgelöst
werden.
[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her eine Lösung zu schaffen, die eine zuverlässige Ver-
wendung von Pods erlaubt. Insbesondere soll mit der
Lösung sichergestellt werden, dass das in dem Pod ent-
haltene Wäschebehandlungsmittel in dem Waschvor-
gang zuverlässig mit der Wäsche in Kontakt gebracht
wird.
[0009] Erfindungsgemäß einem ersten Aspekt wird
diese Aufgabe gelöst durch einen Mitnehmer für eine
Waschmaschine, der zumindest eine Aufnahmevorrich-
tung zur Aufnahme von Wäschebehandlungsmittel auf-
weist. Der Mitnehmer ist dadurch gekennzeichnet, dass
die Aufnahmevorrichtung einen Grundköper aufweist,
der Grundkörper zumindest einen Teil eines Aufnahme-
raumes für mindestens eine Einmaldosierkapsel bildet,
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der Grundkörper eine Höhe aufweist, die geringer ist als
die Höhe des Mitnehmers, der Grundkörper wasser-
durchlässig ist und zumindest ein Teil der Aufnahmevor-
richtung beweglich an dem Mitnehmer befestigt ist.
[0010] Als Mitnehmer wird erfindungsgemäß ein Bau-
teil einer Waschmaschine bezeichnet, das vom inneren
Umfang der Waschtrommel nach innen ragt. Vorzugs-
weise sind an der Waschtrommel über den Umfang der
Waschtrommel verteilt mehrere Mitnehmer vorgesehen.
Durch den oder die Mitnehmer wird die in der Wasch-
trommel befindliche Wäsche von dem inneren Umfang
der Waschtrommel abgehoben und dadurch durch-
mischt. Der Mitnehmer kann an der Waschtrommel be-
festigt sein oder mit der Waschtrommel einteilig ausge-
bildet sein.
[0011] Als Wäschebehandlungsmittel, das in der Auf-
nahmevorrichtung aufgenommen werden kann, wird ins-
besondere Waschmittel oder Pflegemittel bezeichnet.
Erfindungsgemäß weist die Aufnahmevorrichtung einen
Grundkörper auf. Der Grundkörper bildet zumindest ei-
nen Teil eines Aufnahmeraumes für mindestens ein Ein-
maldosierkapsel. Die Einmaldosierkapsel wird im Fol-
genden als Pod bezeichnet. Der Grundkörper kann auch
als Pod-Fach bezeichnet werden. In dem Pod kann
Waschmittel in flüssiger Form oder in Pulverform aufge-
nommen sein. Zusätzlich oder alternativ kann auch Pfle-
gemittel in flüssiger Form oder in Pulverform in dem Pod
aufgenommen sein. Der Aufnahmeraum, der zumindest
teilweise durch den Grundkörper gebildet wird, weist da-
her eine Größe auf, die zumindest der Größe eines Pods,
beispielsweise 3x3x2cm, entspricht. Die Höhe des
Grundkörpers ist geringer als die Höhe des Mitnehmers.
Vorzugsweise ist auch die Länge des Grundkörpers ge-
ringer als die Länge des Mitnehmers.
[0012] Richtungsangaben, wie oben und unten bezie-
hen sich, soweit nicht anders angegeben auf einen Mit-
nehmer, der an einer Waschtrommel einer Waschma-
schine, die einen Frontlader darstellt, montiert ist in dem
Zustand, in dem der Mitnehmer an dem tiefsten Punkt
der Waschtrommel liegt. Als Höhe des Mitnehmers wird
die Abmessung des Mitnehmers von der Ebene, an dem
dieser an der Waschtrommel befestigt ist bis zu dem
Punkt, der den größten Abstand zu dieser Ebene auf-
weist, bezeichnet. Als Länge des Mitnehmers wird die
Abmessung des Mitnehmers im eingebauten Zustand in
Tiefenrichtung der Waschtrommel bezeichnet.
[0013] Indem die Höhe geringer ist, als die Höhe des
Mitnehmers, kann die Position, in der die Einmaldosier-
kapsel in dem Mitnehmer liegt, so gewählt werden, dass
diese von Wasser auch bei geringem Wasserstand er-
reicht werden kann. Zudem kann durch eine geringe Hö-
he des Grundkörpers auch ein Aufschwimmen des Pods
in dem Grundkörper verhindert werden.
[0014] Erfindungsgemäß ist der Grundkörper wasser-
durchlässig. Zu diesem Zweck kann in den Wänden des
Grundkörpers eine Perforation, das heißt eine Vielzahl
von Öffnungen eingebracht sein. Es liegt aber auch im
Rahmen der Erfindung, dass die Wände des Grundkör-

pers beispielsweise aus Gitter bestehen. Die Grundkör-
per ist insbesondere zu dem Zweck perforiert, damit wäh-
rend der Netzphase durch diese Löcher beziehungswei-
se Öffnungen zunächst Wasser einströmen kann, um die
Folie des Pods zwecks Waschmittelabgabe aufzulösen,
und danach das herausgelöste Waschmittel in die
Waschflotte abfließen kann.
[0015] Zumindest ein Teil der Aufnahmevorrichtung ist
erfindungsgemäß beweglich an dem Mitnehmer befes-
tigt. Indem ein Teil der Aufnahmevorrichtung beweglich
befestigt ist, kann eine Öffnung, über die die Einmaldo-
sierkapsel(n) in den Grundkörper eingebracht werden
kann oder können, freigelegt werden und das Beladen
der Aufnahmevorrichtung mit dem oder den Pod(s) er-
möglicht werden.
[0016] Indem erfindungsgemäß in dem Mitnehmer ein
Aufnahmeraum gebildet wird, der eine verhältnismäßig
geringe, insbesondere an ein oder mehrere Pods ange-
passte Größe aufweist, der Grundkörper, der diesen Auf-
nahmeraum zumindest teilweise bildet wasserdurchläs-
sig ist und die Aufnahmevorrichtung zumindest teilweise
beweglich an dem Mitnehmer befestigt ist, kann eine Rei-
he von Vorteilen erzielt werden. Insbesondere kann
durch die Aufnahme des Pods in dem Grundkörper ver-
hindert werden, dass der Pod in die Manschette der
Waschmaschine, die in der Regel zwischen der Befüll-
öffnung und der Waschtrommel angeordnet ist, fällt. Zu-
dem kann mit dem erfindungsgemäßen Mitnehmer ein
Aufschwimmen des Pods verhindert werden und damit
das Auflösen der Folie des Pods sichergestellt werden.
Zudem wird das Auflösen der Folie auch dadurch sicher-
gestellt, dass der Grundkörper aufgrund seiner geringen
Höhe an einer geeigneten Position in dem Mitnehmer
vorgesehen werden kann, beispielsweise in der Nähe
des Bodens des Mitnehmers, an der auch bei geringem
Wasserstand eine ausreichende Wassermenge zum
Auflösen des oder der Pods vorliegt.
[0017] Vorzugsweise ist der Grundkörper tief, das
heißt in einem geringen Abstand zu dem Boden des Mit-
nehmers, an dem dieser an der Waschtrommel befestigt
ist, in dem Mitnehmer unterhalb des Mindestwassser-
standes in der Waschtrommel, beispielsweise 3cm, an-
geordnet und so nach oben hin verschlossen, dass ein
eingelegtes Pod nicht aufschwimmt, um eine ausrei-
chende Benetzung sicherzustellen.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform stellt der be-
wegliche Teil der Aufnahmevorrichtung den Grundkörper
und/oder eine Abdeckung für den Grundkörper dar. Ins-
besondere kann eine Abdeckung für den Grundkörper
oder der Grundkörper selber relativ zu dem Mitnehmer
bewegt werden. Bei Bewegung der Abdeckung weg von
dem Mitnehmer kann der Innenraum des Grundkörpers
zugänglich gemacht werden. Auch bei einer Bewegung
des Grundkörpers relativ zu dem Mitnehmer kann eine
Öffnung in dem Grundkörper für den Benutzer zugäng-
lich gemacht werden.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform ist der beweg-
liche Teil der Aufnahmevorrichtung schwenkbar an dem
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Mitnehmer gelagert. Gemäß einer Ausführungsform ist
hierbei die Abdeckung des Grundkörpers schwenkbar
gelagert. Der Grundköper kann hierbei fest in dem Mit-
nehmer aufgenommen sein, das heißt feststehend in
dem Mitnehmer angeordnet sein. Hierdurch kann der zu-
mindest teilweise in dem Grundkörper gebildete Aufnah-
meraum durch Aufklappen der Abdeckung zugänglich
gemacht werden. Zusätzlich kann auch der Grundkörper
an dem Mitnehmer schwenkbar gelagert sein. Hierdurch
kann der Grundkörper aus dem Mitnehmer herausge-
schwenkt werden.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform ist der beweg-
liche Teil der Aufnahmevorrichtung verschiebbar an dem
Mitnehmer gelagert. Hierbei ist vorzugsweise der Grund-
köper verschiebbar an dem Mitnehmer befestigt. Beson-
ders bevorzugt ist die Abdeckung dabei an dem Grund-
körper befestigt und kann damit mit dem Grundkörper
relativ zu dem Mitnehmer bewegt werden. Bei dieser
Ausführungsform kann der Grundkörper mit der Abde-
ckung in Form einer Schublade ausgebildet sein.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform ist der beweg-
liche Teil der Aufnahmevorrichtung drehbar an dem Mit-
nehmer gelagert. Bei dieser Ausführungsform ist vor-
zugsweise der Grundköper relativ zu dem Mitnehmer
drehbar gelagert. Der Grundkörper weist daher in dieser
Ausführungsform vorzugsweise eine zylindrische, insbe-
sondere hohlzylindrische, Form auf. Zusätzlich zu dem
Grundkörper ist dabei vorzugsweise auch die Abde-
ckung drehbar. Die Abdeckung ist dabei vorzugsweise
mit dem Grundkörper fest verbunden und kann beispiels-
weise an dem Außenumfang ein Gewinde aufweisen.
Durch eine drehbare Lagerung kann auch in einer Posi-
tion des Mitnehmers in der Waschtrommel, die nicht dem
tiefsten Punkt der Waschtrommel entspricht, der Grund-
körper mit einem oder mehreren Pods bestückt werden
und in den Mitnehmer eingedreht werden. Ein Heraus-
fallen des Pods kann dabei vermieden werden.
[0022] Gemäß einer Ausführungsform ist die Aufnah-
mevorrichtung in einer Stirnseite des Mitnehmers ange-
ordnet. Als an der Stirnseite angeordnet wird eine Auf-
nahmevorrichtung bezeichnet, die zumindest teilweise
an der Stirnseite liegt. Insbesondere liegt vorzugsweise
die Abdeckung der Aufnahmevorrichtung in der Stirnsei-
te. Als Stirnseite des Mitnehmers wird das Längsende
des sich längs erstreckenden Mitnehmers bezeichnet.
Da eine Stirnseite des Mitnehmers im eingebauten Zu-
stand der Befüllöffnung der Waschmaschine zugewandt
ist, ist die Aufnahmevorrichtung, die an der Stirnseite an-
geordnet ist, für den Benutzer auf einfache Weise zu-
gänglich.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform ist die Aufnah-
mevorrichtung an einer Seitenwand des Mitnehmers an-
geordnet. Als an der Seitenwand angeordnet wird eine
Aufnahmevorrichtung bezeichnet, die zumindest teilwei-
se in der Seitenwand liegt. Insbesondere liegt vorzugs-
weise die Abdeckung der Aufnahmevorrichtung in der
Seitenwand.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform besteht der Mit-

nehmer aus einer Mitnehmerbasis und einem Mitneh-
merkörper. Der Mitnehmerkörper stellt in dieser Ausfüh-
rungsform den beweglichen Teil des Mitnehmers dar.
Insbesondere ist der Mitnehmerkörper schwenkbar, ins-
besondere über ein Scharnier, mit der Mitnehmerbasis
verbunden. Hierdurch kann der Mitnehmer aufgeklappt
werden. Ein Teil des Innenraumes der Mitnehmerbasis
bildet zumindest einen Teil des Grundkörpers und damit
des Aufnahmeraumes für die Einmaldosierkapsel. Ins-
besondere kann hierzu in der Mitnehmerbasis eine Ver-
tiefung ausgebildet sein. Indem der obere Teil des Mit-
nehmers, der den Mitnehmerkörper darstellt, gegenüber
der Mitnehmerbasis verschwenkt werden kann, kann der
Mitnehmer aufgeklappt werden und so der Grundkörper
im Inneren der Mitnehmerbasis zugänglich gemacht wer-
den.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform umfasst die
Aufnahmevorrichtung zumindest einen Verschluss, über
den der bewegliche Teil der Aufnahmevorrichtung an
dem Mitnehmer arretiert wird. Der Verschluss kann ein
Rastelement, ein Gewinde und/oder einen Bajonett-Ver-
schluss darstellen. Insbesondere wird über den Ver-
schluss der bewegliche Teil in der Position, in dem der
Grundköper in dem Mitnehmer liegt und vorzugsweise
durch eine Abdeckung abgedeckt ist, arretiert. Somit
kann ein versehentliches Bewegen des beweglichen
Teils während des Betriebs der Waschmaschine verhin-
dert werden.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform weist die Auf-
nahmevorrichtung zumindest ein Öffnungselement zum
Öffnen der mindestens einen Einmaldosierkapsel auf,
das in das Innere des Aufnahmeraumes der Aufnahme-
vorrichtung gerichtet ist. Das Öffnungselement kann bei-
spielsweise einen Dorn, eine Nadel, einen Stift oder eine
Klinge darstellen. Hierdurch wird es möglich den oder
die Pods in dem Aufnahmeraum zu Öffnen und somit ein
Austreten des Wäschebehandlungsmittels bereits vor
dem Auflösen der Folie zu erzielen.
[0027] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung eine Waschmaschine mit mindestens einem Mit-
nehmer, der in einer Waschtrommel der Waschmaschine
angeordnet ist. Die Waschmaschine ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Mitnehmer ein erfin-
dungsgemäßer Mitnehmer ist.
Die Waschmaschine stellt vorzugsweise einen Frontla-
der dar, das heißt weist an der Vorderseite eine Befüll-
öffnung auf, über die Wäsche in die Waschtrommel, de-
ren Achse in der Horizontalen liegt, eingebracht werden
kann. Der mindestens eine Mitnehmer erstreckt sich hier-
bei in der Horizontalen und ist an der Innenseite der
Waschtrommel angeordnet. Vorzugsweise ist der Mit-
nehmer mit der Waschtrommel verbunden, das heißt an
dieser befestigt.
[0028] Gemäß einer Ausführungsform stellen mehrere
Mitnehmer der Waschmaschine jeweils einen erfin-
dungsgemäßen Mitnehmer dar. Insbesondere weisen
mehrere Mitnehmer jeweils eine Aufnahmevorrichtung
auf. Durch diese Ausgestaltung kann die Zugänglichkeit
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des Mitnehmers auch bei bereits in die Waschtrommel
gegebener Wäsche für den Benutzer gewährleistet wer-
den. Der bequemeren Bedienbarkeit halber sind in einer
Ausführungsform in allen Mitnehmern einer Waschtrom-
mel mindestens eine Aufnahmevorrichtung mit einem
Grundkörper, der auch als Pod-Fach bezeichnet werden
kann, implementiert, in die von der Größe her mindestens
ein Pod passt und in das der Benutzer während des üb-
lichen Beladungsvorgangs je nach Dosierung ein oder
mehrere Pods hineinlegt.
[0029] Indem die Aufnahmevorrichtung für den oder
die Pods in dem Mitnehmer implementiert ist, befindet
sich diese an einem Ort, wo die Aufnahmevorrichtung
und insbesondere der oder die Pods dauerhaft über die
zur Auflösung der Folie notwendige Zeit, üblicherweise
während der Netzphase, mit Wasser benetzt werden und
das dann herausgelöste Waschmittel in die Waschflotte
abgeben kann.
[0030] Wie oben beschrieben, kann das Pod-Fach ent-
weder mit einer Abdeckung verschlossen sein. Insbe-
sondere kann das Pod-Fach mit einer rastbaren Klappe
geöffnet und verschlossen werden. Alternativ kann das
Pod-Fach mit einer Abdeckung als separate herauszieh-
bare und arretierbare Kammer ausgebildet sein. Die Fu-
ge zwischen der Klappe und der notwendigen Öffnung
im Mitnehmer-Körper muss dabei besonders gestaltet
werden, um dort das Einklemmen von Wäsche, Faden-
zieher und andere Wäschebeschädigungen im Wasch-
betrieb zu verhindern; zum Beispiel mittels weicher Dicht-
lippen oder Gummiummantelungen, die beim Schließen
der Klappe zwecks Ausfüllung der Fuge gequetscht wer-
den und die beispielsweise im Zweikomponenten-Spritz-
gießverfahren direkt an der Klappe angebracht werden
können.
[0031] Die Vermeidung einer solchen Fuge direkt an
dem Mitnehmerkörper bietet die Ausführungsvariante,
bei der der gesamte Mitnehmer-Körper wegegeklappt
werden kann. Hier wird der klappbare Mitnehmer-Körper
über Scharniere an eine fix mit dem Trommelmantel
montierte Mitnehmeberbasis drehbar befestigt und im
geschlossenen Betriebszugtand arretiert, beispielswie-
se mittels Rastverschluss. Das Pod-Fach liegt dabei in
der Mitnehmer-Basis und wird erst durch Wegklappen
des Mitnehmer-Körpers zugängig. Dadurch wird gegen-
über den anderen Ausführungsvarianten eine Öffnung
im Mitnehmerkörper und damit diese zusätzliche Fuge
vermieden. Der Mitnehmerkörper bildet wie bei gewöhn-
lichen Mitnehmern einen Montagespalt, beispielsweise
maximal 0,3mm, radial zum Trommelmantel. Das Risiko
der Wäschebeschädigungen ist also nicht höher als bei
gewöhnlichen Mitnehmern.
[0032] Der Verschluss von Abdeckung, beispielsweise
Klappe, und Grundkörper, insbesondere Kammer, kann
beispielsweise als Rastverschluss oder als Bajonettver-
schluss ausgebildet sein. Bei letzterer Variante muss die
Kammer zylindrisch gestaltet sein, um die Steck-Dreh-
Bewegung ausführen zu können. Um ein nicht gewolltes
Öffnen von Klappe oder Kammer im Waschbetrieb sicher

zu verhindern, werden diese vorteilhaft so gestaltet, dass
der Wäschedruck von außen in deren Schließrichtung
wirkt, das heißt ein sogenanntes Selbsthilfeprinzip an-
gewendet wird. Das Öffnen von Klappe oder Kammer
kann dann vorteilhaft von innen durch eine Feder erfol-
gen.
[0033] Die Betätigung des Verschlusses kann bei-
spielsweise als Druckknopf mit tiefem, nur durch Finger
des Benutzers ausführbaren Hub oder zur Ausführung
einer Drehbewegung durch einen Schlitz in den vorteil-
haft eine Münze als Hebel gesteckt werden kann, erfol-
gen. Als Ausführungsvariante zur bequemeren Bedie-
nung kann der Druckknopf direkt auf der Stirnseite des
Mitnehmers angeordnet sein und mittels Gestänge auf
den Verschluss wirken.
[0034] Bei Verzicht auf eine optimierte Fleckenentfer-
nung durch eine verzögerte Freigabe der im Pod enthal-
tenen Flüssigwaschmittelkomponenten kann die Sicher-
heit, dass das Flüssigwaschmittel garantiert und unab-
hängig von der Löslichkeit der Pod-Folie abgegeben
wird, erhöht werden. Dies geschieht zum Beispiel durch
spitze Dorne. Beispielsweise kann beim Schließen eines
schwenkbar mit einer Mitnehmer-Basis verbundenen
Mitnehmer-Körpers automatisch das Pod perforiert wer-
den. Analog kann die Perforierung auch beim Schließen
der als Klappe ausgeführten Abdeckung oder beim Ein-
schieben des Grundkörpers in den Mitnehmer erfolgen.
[0035] Neben dem Anwendungsfall Pods als Wasch-
mittel zu benutzen, können auch herkömmliche Flüssig-
oder Pulverwaschmittel in den Grundkörper eingefüllt
werden, wenn dieser groß genug ausgebildet und mit
einer Dosierhilfe beziehungsweise einem Messbecher
bequem erreichbar ist. Allerdings muss dann auf eine
optimierte Fleckenentfernung durch eine verzögerte Ap-
plizierung der Waschmittelkomponenten verzichtet wer-
den.
[0036] Bei der Implementierung des Pod-Fachs direkt
im Mitnehmer können die Waschmittelverluste gegenü-
ber herkömmlichen Lösungen, bei denen der Transport
des Waschmittels über die Einspülschale appliziert wird,
verringert werden, weil der Transport des Waschmittels
von der Einspülschale über den Einfüllstutzen in den Lau-
genbehälter entfällt.
[0037] Die Erfindung wird im Folgenden erneut unter
Bezugnahme auf die beiliegenden Figuren genauer be-
schrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Frontansicht einer Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen
Waschmaschine;

Figur 2: eine schematische Perspektivansicht einer
ersten Ausführungsform eines Mitnehmers
der erfindungsgemäßen Waschmaschine;

Figur 3: eine schematische Perspektivansicht einer
zweiten Ausführungsform eines Mitnehmers
der erfindungsgemäßen Waschmaschine;

Figur 4: eine schematische Perspektivansicht einer
dritten Ausführungsform eines Mitnehmers
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der erfindungsgemäßen Waschmaschine;
Figur 5: eine schematische Perspektivansicht einer

vierten Ausführungsform eines Mitnehmers
der erfindungsgemäßen Waschmaschine;

Figur 6: eine schematische Perspektivansicht einer
fünften Ausführungsform eines Mitnehmers
der erfindungsgemäßen Waschmaschine;
und

Figur 7: eine schematische Perspektivansicht einer
ersten Ausführungsform eines Mitnehmers
der erfindungsgemäßen Waschmaschine.

[0038] In Figur 1 ist eine Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Waschmaschine 1 gezeigt. In der ge-
zeigten Ausführungsform stellt die Waschmaschine 1 ei-
nen sogenannten Frontlader dar. In der Maschinenfront
2 ist daher eine Befüllöffnung 20 vorgesehen, durch die
der Benutzer auf die in der Waschmaschine 1 vorgese-
hene Waschtrommel 3 Zugriff erhalten kann. Die Befüll-
öffnung 20 ist beim Betrieb der Waschmaschine 1 durch
eine nicht dargestellte Tür verschlossen. Die Achse der
Waschtrommel 3 liegt in der Horizontalen. Über den in-
neren Umfang der Waschtrommel 3 verteilt sind Mitneh-
mer 4 an der Waschtrommel 3 befestigt. In der in Figur
1 gezeigten Ausführungsform sind drei Mitnehmer 4 vor-
gesehen. Die Mitnehmer 4 weisen jeweils eine längliche
Form auf und erstrecken sich in der Horizontalen. Die
Mitnehmer 4 können dabei parallel zu der Achse der
Waschtrommel 3 liegen oder zu der Achse geneigt sein.
Die Mitnehmer 4 weisen in der dargestellten Ausfüh-
rungsform einen im Wesentlichen dreieckigen Quer-
schnitt auf, wobei eine Seite des Mitnehmers 4 in der
gezeigten Ausführungsform eine konkave Form auf-
weist. Die Erfindung ist aber nicht auf eine bestimmte
Form, insbesondere Querschnittsform des Mitnehmers
4 begrenzt.
[0039] In Figur 2 ist eine erste Ausführungsform eines
Mitnehmers 4 in Perspektivansicht gezeigt. Der Mitneh-
mer 4 weist in der gezeigten Ausführungsform einen im
Wesentlichen dreieckigen Querschnitt auf. Der Mitneh-
mer 4 stellt einen Hohlkörper dar. Eine der Seitenwände
des Mitnehmers 4 ist perforiert, das heißt weist eine An-
zahl an Durchlassöffnungen auf, durch die Wasser in das
Innere des Mitnehmers 4 eintreten kann. Auch an der
gegenüberliegenden Seitenwand des Mitnehmers 4 sind
in der gezeigten Ausführungsform im oberen Bereich
Durchlassöffnungen für Wasser vorgesehen. Es liegt
aber auch im Rahmen der Erfindung, dass auch an der
zweiten Seitenwand Durchlassöffnungen über die ge-
samte Seitenwand verteilt vorgesehen sind. An einer
Stirnseite des Mitnehmers 4, die die Vorderseite des Mit-
nehmers 4, das heißt die Seite darstellt, die in dem in der
Waschmaschine 1 eingebauten Zustand der Befüllöff-
nung 20 zugewandt ist, ist eine Aufnahmevorrichtung 5
angeordnet. Die Aufnahmevorrichtung 5 weist einen
Grundkörper 51 und eine Abdeckung 52 auf, die in der
gezeigten Ausführungsform eine Klappe 520 darstellt.
[0040] Der Grundköper 51 stellt einen in das Innere

des Mitnehmers 4 hineinragenden Behälter dar, der nach
vorne offen ist. Der Grundkörper 51 weist in der gezeigten
Ausführungsform eine obere Wand (nicht sichtbar), zwei
Seitenwände, einen Boden und eine Rückwand auf. Der
Grundkörper 51 kann aber beispielsweise auch die Form
einer halbkugelförmigen Schale darstellen, deren offene
Seite nach vorne gewandt ist. Die Wände des Grundkör-
pers 51 weisen vorzugsweise Durchlassöffnungen, ins-
besondere Perforationen auf, um das Eintreten und Aus-
treten von Wasser zu ermöglichen. Nach vorne wird der
Grundkörper 51 durch die Klappe 520 verschlossen. Im
geschlossenen Zustand der Klappe 520 wird somit der
Aufnahmeraum 50 in der Aufnahmevorrichtung 5 durch
die Wände des Grundköpers 51 und die Klappe 520 be-
grenzt. Die Klappe 520 ist an der Stirnseite des Mitneh-
mers 4 und vorzugsweise an der Vorderseite des Grund-
körpers 51 schwenkbar gelagert. Insbesondere ist der
untere Rand der Klappe 520 beispielsweise über ein
nicht gezeigtes Scharnier mit dem Mitnehmer 4 und ins-
besondere dem darin gebildeten Grundköper 51 verbun-
den. Im oberen Bereich der Klappe 520 ist ein Verschluss
53 an der Rückseite der Klappe 520 vorgesehen. In der
gezeigten Ausführungsform stellt der Verschluss einen
Rastarm dar, der mit einer nicht sichtbaren Rastaufnah-
meöffnung an dem Grundkörper 51 zusammenwirken
kann und so die Klappe 520 im geschlossenen Zustand
halten kann. Der Verschluss 53 kann über ein Betäti-
gungselement 530, das in der gezeigten Ausführungs-
form einen Druckknopf 532 darstellt, betätigt werden. Ins-
besondere kann durch Drücken des Druckknopfes 532
der Rastarm aus dem Eingriff mit dem Grundkörper 51
gebracht werden und der Aufnahmeraum 50 damit nach
vorne geöffnet werden. Durch Herunterklappen der Klap-
pe 520 wird der Aufnahmeraum 50 vom Benutzer dann
so weit geöffnet, dass ein oder mehrere Pods in den Auf-
nahmeraum 50 eingebracht werden können.
[0041] Indem die Wände des Grundkörpers 51 Durch-
lassöffnungen aufweisen, die kleiner sind als der oder
die in den Grundkörper 51 einzubringenden Pods, kann
Wasser in den Grundköper 51 eintreten. Insbesondere
kann während der Netzphase durch diese Löcher bezie-
hungsweise Öffnungen zunächst Wasser einströmen,
um die Folie des Pods zwecks Waschmittelabgabe auf-
zulösen und damit danach das herausgelöste Wasch-
mittel in die Waschflotte abfließen kann. Die Aufnahme-
vorrichtung 5, insbesondere der Grundkörper 51, ist tief
in dem Mitnehmer 4 angeordnet, damit dieser unterhalb
des Mindestwassserstandes in der Trommel liegt. Der
Abstand des Grundkörpers 51 zu der Innenseite der
Waschtrommel 3 kann beispielsweise 3cm betragen. In-
dem der Grundköper 51 auch nach oben durch eine
Wand begrenzt ist, ist dieser nach oben hin verschlos-
sen, so dass ein eingelegtes Pod nicht aufschwimmen
kann, um damit eine ausreichende Benetzung sicherge-
stellt werden kann.
[0042] In der Figur 3 ist eine zweite Ausführungsform
eines Mitnehmers 4 gezeigt. Dieser Mitnehmer 4 weist
die gleiche Form, wie der Mittnehmer 4 der ersten Aus-

9 10 



EP 3 736 371 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

führungsform auf. Allerdings ist bei der zweiten Ausfüh-
rungsform die Aufnahmevorrichtung 5 nicht in einer Stirn-
seite, sondern in einer Seitenwand des Mitnehmers 4
vorgesehen. Die Aufnahmevorrichtung 5 ist hierbei die
erste Ausführungsform, die in Figur 2 bereits gezeigt und
beschrieben wurde. Insbesondere weist die Aufnahme-
vorrichtung 5 einen Grundkörper 51 auf, der aus perfo-
rierten Wänden besteht und der sich in das Innere des
Mitnehmers 4 erstreckt. Die offene Seite des Grundkör-
pers 51 wird auch bei dieser Ausführungsform durch eine
Klappe 520 abgedeckt. Auch der Verschluss 53 stellt wie
in der ersten Ausführungsform, in der zweiten Ausfüh-
rungsform einen Rastarm dar, der über ein Betätigungs-
element 530 an der Klappe 520 betätigt werden kann.
Die Funktionsweise entspricht daher abgesehen von der
Öffnungsrichtung der Funktionsweise der ersten Ausfüh-
rungsform des Mitnehmers 4und wird daher nicht erneut
erläutert.
[0043] In der Figur 4 ist eine dritte Ausführungsform
eines Mitnehmers 4 gezeigt. Diese Ausführungsform un-
terscheidet sich von der zweiten Ausführungsform durch
die Ausführungsform der Aufnahmevorrichtung 5. In der
zweiten Ausführungsform der Aufnahmevorrichtung 5,
die in der Figur 4 gezeigt ist, weist diese einen Grundkö-
per 51 auf, der eine nach oben offene Schublade dar-
stellt. Eine Seite des Grundkörpers 51 ist durch eine Ab-
deckung 52 in Form einer Schubladenfront 521 gebildet.
Der Grundkörper 51 ist in eine Öffnung in einer Seite des
Mitnehmers 4 eingebracht und kann im Inneren des
Grundkörpers durch Schienen (nicht sichtbar) geführt
werden. Im Inneren des Mitnehmers 4 ist vorzugsweise
eine nicht sichtbare Deckplatte angeordnet, die den
Grundköper 51 im eingeschobenen Zustand nach oben
abdeckt. Die Deckplatte weist ebenfalls Perforationen
auf. Durch die Deckplatte wird ein Pod, das in den Grund-
körper 51 gelegt ist, an einem Aufschwimmen gehindert.
In der zweiten Ausführungsform der Aufnahmevorrich-
tung 5 ist ein Verschluss 53 in Form eines Rastarmes an
der Innenseite der Schubladenfront 521 vorgesehen. Der
Rastarm kann über ein Betätigungselement 530 in Form
eines Druckknopfes 532, das an der Außenseite der
Schubladenfront 521 vorgesehen ist, betätigt werden.
[0044] In Figur 5 ist eine vierte Ausführungsform eines
Mitnehmers 4 gezeigt. Diese Ausführungsform unter-
scheidet sich von der dritten Ausführungsform nach Figur
4 nur durch den Verschluss 53 und das Betätigungsele-
ment 530. Insbesondere ist bei dieser vierten Ausfüh-
rungsform an der Schubladenfront 521 kein Betätigungs-
element und kein Verschluss vorgesehen. Vielmehr ist
bei dieser Ausführungsform das Betätigungselement
530 an der Stirnseite, insbesondere Vorderseite des Mit-
nehmers 4 angeordnet. Der Verschluss 53 befindet sich
im Inneren des Mitnehmers 4 und kann beispielsweise
ein Gestänge mit einem Rastarm darstellen.
[0045] In Figur 6 ist eine fünfte Ausführungsform eines
Mitnehmers 4 gezeigt. Diese Ausführungsform unter-
scheidet sich von der dritten Ausführungsform des Mit-
nehmers nach Figur 4 durch die Ausgestaltung der Auf-

nahmevorrichtung 5. In der fünften Ausführungsform
weist die Aufnahmevorrichtung 5 einen zylindrischen
Grundköper 51 auf, der über einen Teil des Umfangs
offen ist. An der Stirnseite des Grundkörpers 51 ist eine
Stirnplatte 522 als Abdeckung 52 vorgesehen. Der zy-
lindrische Grundkörper 51 ist verschiebbar in dem Mit-
nehmer 4 gehalten. Insbesondere ist im Inneren des Mit-
nehmers 4 vorzugsweise eine zylindrische Führung aus
perforiertem Material vorgesehen. Somit schließt die
Führung den in den Mitnehmer 4 eingeführten zylindri-
schen Grundkörper 51 zumindest in dem Bereich, in dem
dieser zum Einlegen der Pods offen ist, ab und verhindert
so ein Aufschwimmen eines in diesen eingebrachten Po-
ds. Der Verschluss 53 ist in dieser Ausführungsform
durch ein Gewinde und vorzugsweise ein Bajonett-Ge-
winde an dem äußeren Umfang der Stirnplatte 522 ge-
bildet, das mit einem Innengewinde an dem Mitnehmer
4 zusammenwirken kann. Als Betätigungselement 530
ist bei dieser Ausführungsform ein Schlitz, der in die Au-
ßenseite der Stirnplatte 522 eingebracht ist. Durch Ein-
bringen eines Werkzeuges oder einer Münze in den
Schlitz kann der Benutzer die Stirnplatte 522 drehen und
dadurch den Verschluss 53 öffnen und den Grundköper
51 aus dem Mitnehmer 4 herausziehen, um einen Pod
einzulegen.
[0046] In der Figur 7 ist eine sechste Ausführungsform
des Mitnehmers 4 gezeigt. Bei dieser Ausführungsform
stellt der Mitnehmer 4 einen zweiteiligen Mitnehmer 4
dar. Der Mitnehmer 4 besteht aus einer Mitnehmerbasis
41 und einem Mitnehmerkörper 40. Die Mitnehmerbasis
41 wird an der Innenseite der Waschtrommel 3 befestigt
oder ist in diese eingebracht. Der Mitnehmerkörper 40
ist mit der Mitnehmerbasis 41 über ein Scharnier 42
schwenkbar verbunden. Insbesondere kann der Mitneh-
merkörper 40 um eine Längsseite gegenüber der Mit-
nehmerbasis 41 nach oben geschwenkt werden und der
Mitnehmer 4 so geöffnet werden. Im Inneren der Mitneh-
merbasis 41 ist ein Teil des Grundkörpers 51 der Auf-
nahmevorrichtung 5 gebildet. Dieser Teil stellt insbeson-
dere eine Vertiefung dar, die Perforationen aufweist. In
dem Mitnehmerkörper 40 ist an einer korrespondieren-
den Position eine nach oben gerichtete Vertiefung vor-
gesehen, die den oberen Teil des Grundkörpers 51 bil-
det. In dem oberen Teil des Grundkörpers 51 sind in der
gezeigten Ausführungsform zudem zwei Öffnungsele-
mente 54 in Form von Dornen vorgesehen. Durch Ver-
schwenken des Mitnehmerkörpers 40 zu der Mitnehmer-
basis 41 hin, wird durch die Dorne ein in den unteren Teil
des Grundkörpers 51 eingelegter Pod aufgestochen.
Auch der obere Teil des Grundkörpers 51 weist Perfora-
tionen auf, so dass über die Unterseite und Oberseite
des Grundkörpers 51 Wasser in den Grundkörper 51 ein-
treten und Waschmittel aus diesem austreten kann.
[0047] Die vorliegende Erfindung weist eine Reihe von
Vorteilen auf. Insbesondere kann sich der Pod nicht mehr
in der Manschette verfangen und wird während der zum
Auflösen der Pod-Folie notwendigen Zeitdauer von Was-
ser umspült, so dass das enthaltene Waschmittel sicher
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herausgelöst wird. Die oft vom Kunden monierten Rück-
stände der Pod-Folie verbleiben im Pod-Fach und kön-
nen von dort bequem entnommen und entsorgt werden.
Wäsche und Manschette bleiben frei von Folienrückstän-
den, so dass die Wäschestücke nicht umständlich be-
gutachtet und gegebenenfalls nochmals gesäubert wer-
den müssen. Bei entsprechender Größe kann das Pod-
Fach auch mit herkömmlichen Waschmitteln (Pulver /
Flüssig) ausreichend befüllt werden. Die Aufnahmevor-
richtung für Einmaldosierwaschmittelkapseln verschie-
dener Arten erlauben langfristig auch die Anwendung
von Spezialwaschmitteln in neuer Form. Zudem kann ei-
ne bekannte Einspülschale ersetzt werden.

Bezugszeichenliste

[0048]

1 Waschmaschine
2 Maschinenfront
20 Befüllöffnung
3 Waschtrommel
4 Mitnehmer
40 Mitnehmerkörper
41 Mitnehmerbasis
42 Scharnier
5 Pod-Aufnahmevorrichtung
50 Aufnahmeraum
51 Grundkörper
52 Abdeckung
520 Klappe
521 Schubladenfront
522 Stirnplatte
53 Verschluss
530 Betätigungselement
531 Schlitz
532 Druckknopf
54 Öffnungselement

Patentansprüche

1. Mitnehmer für eine Waschmaschine (1), der zumin-
dest eine Aufnahmevorrichtung (5) zur Aufnahme
von Wäschebehandlungsmittel aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass die Aufnahmevorrichtung
(5) einen Grundköper (51) in dem Mitnehmer (4) auf-
weist, der Grundkörper (51) zumindest einen Teil ei-
nes Aufnahmeraumes (50) für mindestens eine Ein-
maldosierkapsel bildet, der Grundkörper (51) eine
Höhe aufweist, die geringer ist als die Höhe des Mit-
nehmers (4), der Grundkörper (51) wasserdurchläs-
sig ist und zumindest ein Teil der Aufnahmevorrich-
tung (5) beweglich an dem Mitnehmer (4) gelagert
ist.

2. Mitnehmer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der bewegliche Teil der Aufnahme-

vorrichtung (5) den Grundkörper (51) und/oder eine
Abdeckung (52) für den Grundkörper (51) darstellt.

3. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil
der Aufnahmevorrichtung (5) schwenkbar an dem
Mitnehmer (4) gelagert ist.

4. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (51)
in dem Mitnehmer (4) fest angeordnet ist und die
Abdeckung (52) schwenkbar mit dem Grundkörper
(51) verbunden ist.

5. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil
der Aufnahmevorrichtung (5) verschiebbar an dem
Mitnehmer (4) gelagert ist.

6. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der bewegliche Teil
der Aufnahmevorrichtung (5) drehbar an dem Mit-
nehmer (4) befestigt ist.

7. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das bewegliche Teil
der Aufnahmevorrichtung (5) den Grundköper (51)
umfasst.

8. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmevor-
richtung (5) an einer Stirnseite des Mitnehmers (4)
angeordnet ist.

9. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmevor-
richtung (5) an einer Seitenwand des Mitnehmers
(4) angeordnet ist.

10. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mitnehmer (4) ei-
ne Mitnehmerbasis (41) und einen Mitnehmerkörper
(40) aufweist und der Mitnehmerkörper (40)
schwenkbar an der Mitnehmerbasis (41) befestigt ist
und ein Teil des Innenraums der Mitnehmerbasis
(41) zumindest einen Teil des Grundköpers (51) bil-
det.

11. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmevor-
richtung (5)) einen Verschluss (53) umfasst, über
den der bewegliche Teil der Aufnahmevorrichtung
(5) an dem Mitnehmer (4) arretiert wird.

12. Mitnehmer nach einem der Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass der Verschluss (53) mindes-
tens ein Rastelement oder ein Bajonett-Verschluss
umfasst.
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13. Mitnehmer nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmevor-
richtung (5) zumindest ein Öffnungselement (54)
zum Öffnen der mindestens einen Einmaldosierkap-
sel aufweist, das in das Innere des Aufnahmeraumes
(50) der Aufnahmevorrichtung (5) gerichtet ist.

14. Waschmaschine mit mindestens einem Mitnehmer
(4), der in einer Waschtrommel (3) der Waschma-
schine (1) angeordnet ist, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens ein Mitnehmer (4) ein Mitneh-
mer (4) nach einem der Ansprüche 1 bis 13 ist.

15. Waschmaschine nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Waschmaschine (1) ein
Frontlader ist.

16. Waschmaschine nach einem der Ansprüche 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Mit-
nehmer (4) jeweils einen Mitnehmer (4) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 darstellen.
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